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VARIOPARTNER SICAV 

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg 

RCS Luxemburg B87256 
 (der «Fonds») 

 
 

 28. Mai 2026 
 

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER  
 

Der Verwaltungsrat des Fonds (der «Verwaltungsrat») möchte Sie über die nachfolgend 

aufgeführten Änderungen am aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds vom Februar 2026 (der 

«Verkaufsprospekt») informieren: 
 
 
I  Änderungen für alle Teilfonds 

1. Bereitstellung der Offenlegungen zu Anlageverwalter und Single Swing Pricing 

Die Anleger der Teilfonds werden darauf hingewiesen, dass die Offenlegungen im Besonderen 
Teil jedes Teilfonds hinsichtlich des Anlageverwalters und des Single Swing Pricings künftig 
auf der Website verfügbar sein werden. Die Links zu den entsprechenden Informationen auf 
der Website sind im Besonderen Teil der jeweiligen Teilfonds angegeben.  

2. Liquiditätsmanagement-Tools 

Angesichts der regulatorischen Entwicklungen unter dem OGAW-Rahmen wurden 
Rücknahmebeschränkungen («Redemption Gates») und Swing Pricing als obligatorische 
Liquiditätsmanagement-Tools für sämtliche Teilfonds festgelegt.    

Der Single-Swing-Pricing-Mechanismus kann angewendet werden, sofern er für Zwecke des 
Liquiditätsmanagements als geeignet erachtet wird, etwa weil sehr umfangreiche 
Zeichnungs- oder Rücknahmeaktivitäten und/oder aussergewöhnliche Marktbedingungen zu 
hohen Handelskosten führen. Anleger werden daher darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Einführung des Mechanismus nicht unbedingt praktische Änderungen nach sich zieht. 

 
Detaillierte Informationen zu den Rücknahmebeschränkungen enthält der Verkaufsprospekt 
unter Ziffer 13 Rücknahme von Anteilen; Informationen zum Single-Swing-Pricing-
Mechanismus sind unter Ziffer 10 E. Swing Pricing des Verkaufsprospekts sowie unter 
«Wichtige Kennzahlen» auf der Website jedes Teilfonds aufgeführt. 

 
 
II  Teilfondsspezifische Änderungen 

3. VARIOPARTNER SICAV – MIV GLOBAL MEDTECH FUND (der «Teilfonds») 

 
Der Teilfonds wird seine Definition von Geschäftstagen mit der Definition in Einklang bringen, 
die für die übrigen Teilfonds der Variopartner SICAV gilt. Demnach können Anteilinhaber 
Anträge auf Zeichnung, Rücknahme oder Umwandlung von Anteilen an jedem Tag 
einreichen, an dem die Banken in Luxemburg geöffnet sind (d. h. alle Tage ausser samstags, 
sonntags, am Karfreitag, dem 24. und 31. Dezember und an gesetzlichen Feiertagen.  
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4. VARIOPARTNER SICAV – VONTOBEL ESG ASSET ALLOCATION und 
VARIOPARTNER SICAV – VONTOBEL GLOBAL INCOME GROWTH ALLOCATION 
(die «Teilfonds») 

 
Die Beschreibungen der Anlagepolitik im Besonderen Teil der Teilfonds wurden aktualisiert, 

um den Umfang der direkten und indirekten Aktienanlagen zu präzisieren. Die Anleger werden 

darauf hingewiesen, dass diese Änderung keine praktischen Auswirkungen auf ihre Anlagen 

hat.  

 
 

5. VARIOPARTNER SICAV – VONTOBEL CONVICTION CONSERVATIVE EUR, 
VARIOPARTNER SICAV – VONTOBEL CONVICTION BALANCED CHF, 
VARIOPARTNER SICAV – VONTOBEL CONVICTION BALANCED EUR und 
VARIOPARTNER SICAV – VONTOBEL CONVICTION BALANCED USD (die 
«Teilfonds») 
 

Die SFDR-Anhänge der Teilfonds werden angepasst, um zu berücksichtigen, dass sich der 
Mindestanteil des Nettovermögens in Emittenten, die sich als auf soziale und/oder ökologische 
Merkmale ausgerichtet qualifizieren, von 70 auf 51 Prozent ändert.  
 
Die Teilfonds können vornehmlich in bestimmte Instrumente wie OGAW oder OGA investieren. 

Anleger sollten sich deshalb darüber im Klaren sein, dass die Teilfonds zwar bestrebt sind, 

ökologische und soziale Merkmale in ihren Portfolios zu bewerben, bestimmte 

Nachhaltigkeitsindikatoren jedoch gegebenenfalls nicht anwendbar sind, je nachdem, ob die 

Investitionen direkt oder indirekt über OGAW/OGA getätigt werden.  

 
Die Anleger werden ausserdem darauf aufmerksam gemacht, dass das nachstehende 
Screening-Element für Investitionen in staatliche Emittenten hinzugefügt wird, als 
Nachhaltigkeitsindikator dient und im Abschnitt zu den verbindlichen Elementen entsprechend 
ausgewiesen ist:  
 

◼ Bei Anlagen in Wertpapieren staatlicher Emittenten erfolgt die Auswahl mittels eines 
quantitativen Screenings, basierend auf den Daten externer ESG-Datenanbieter und 
ergänzt durch eine qualitative Bewertung durch den Anlageverwalter. Staatliche 
Emittenten ohne Score oder mit einem Score unter dem Schwellenwert können 
dennoch in Betracht gezogen werden, nachdem der Anlageverwalter eine quantitative 
Bewertung vorgenommen hat.  

 
 

6. VARIOPARTNER SICAV – VONTOBEL GLOBAL INCOME GROWTH ALLOCATION 
(der «Teilfonds») 

 
Die Anleger des Teilfonds werden darauf hingewiesen, dass die Indikatoren für die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impact – «PAI») aktualisiert werden, um die 
Konsistenz zwischen den Anlagestrategien der Teilfonds und der ESG-Berichterstattung 
weiter zu verbessern. Diese Änderungen sind Teil des kontinuierlichen Bestrebens 
sicherzustellen, dass die ESG-Anlageprozesse robust bleiben sowie den Anlegern grössere 
Transparenz in Bezug auf die Kennzahlen bieten, die zur Bewertung und Minderung 
nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren herangezogen werden.  
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7. VARIOPARTNER SICAV – VONTOBEL CONVICTION CONSERVATIVE EUR, 
VARIOPARTNER SICAV – VONTOBEL CONVICTION BALANCED CHF, 
VARIOPARTNER SICAV – VONTOBEL CONVICTION BALANCED EUR, 
VARIOPARTNER SICAV – VONTOBEL CONVICTION BALANCED USD und 
VARIOPARTNER SICAV – GLOBAL QUALITY ACHIEVERS (die «Teilfonds») 

Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Bank Vontobel Europe AG als 

Unteranlageverwalter der Teilfonds durch den Anlageverwalter, Vontobel Asset Management 

AG, abberufen wurde.  

 

 

 

Verschiedenes 

 

 

Die neue Fassung des Verkaufsprospekts wird verschiedene weitere Aktualisierungen zur 

Bereinigung enthalten. 

 

Die oben beschriebenen Änderungen treten am 30. Juni 2026 in Kraft. Anleger, die von den 

Änderungen in den Abschnitten 5, 6 und 7 betroffen und nicht mit ihnen einverstanden sind, 

können ihre Anteile bis zur entsprechenden Cut-off-Zeitam 29. Juni 2026 (wie für den 

jeweiligen Teilfonds anwendbar) über den OGA-Administrator, die Vertriebsstellen und andere 

zur Entgegennahme von Rücknahmeanträgen befugte Stellen kostenlos zurückgeben. 

 

Anlegern wird empfohlen, bei Fragen zu den in dieser Mitteilung beschriebenen Änderungen 

ihren eigenen Rechts-, Finanz- und/oder Steuerberater zu konsultieren. 

 

Die aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts ist kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds 

oder von den Vertriebsstellen des Fonds erhältlich. 

 

Der Verwaltungsrat  


